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1.  Festsetzungen (Teil B)

1.1  Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 BauNVO)

1.1.1 Grundflächenzahl
Es wird eine maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt.

1.1.2 Höhenlage baulicher Anlagen
Die maximal zulässige Oberkante der Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFOK max.) von
Gebäuden beträgt 2,0 m über dem festgelegten, vorhandenen Gelände.

1.1.3 Höhe baulicher Anlagen
Maßgebend für die zulässige Gebäudehöhe sind die in der Nutzungsschablone
festgesetzten Gebäudehöhen der baulichen Anlagen.
Der Schlauchturm der Feuerwehr kann mit einer max. Höhe von 22,0 m ausgeführt werden.
Die Gebäudehöhe (GH) wird gemessen zwischen der hergestellten
Erdgeschossfohfußbodenhöhe (EFOK) bis zum oberen Dachabschluss (First, Attika).

1.2 überbaubare Grundstücksflächen
(§ 22 und 23 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzt.

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1.2.1 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksfläche können Nebenanlagen gem. § 23 Abs. 5
BauNVO i.V. mit § 14 Abs. 1 BauNVO zugelassen werden.
Nicht überbaute Flächen sind gem. Festsetzung Nr. 1.6.3 zu begrünen.

1.3 Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Gemeinbedarfsfläche

Zweckbestimmung: Feuerwehr

1.4  Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

zulässiger Einfahrtsbereich

Grundflächenzahl
(GRZ)

Festsetzungen der Nutzungsschablone
Bauweise:
o = offen

zulässige
Dachneigungen

in °

maximal zulässige
Gebäudehöhe

(GH max)

1.5 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)
1.5.1 Dächer
Im Geltungsbereich ist bei Hauptgebäuden eine Dachneigung bis maximal 24° zulässig.
Im Geltungsbereich sind alle harten Dacheindeckungen zulässig.
Metalldächer sind nur als matt beschichtete Aluminiumdächer zulässig.
Nebenbaukörper können in abweichender Dachform, Dachneigung und Dachmaterial ausgeführt werden. Tonnendächer sind 

hierbei unzulässig.
Spiegelnde oder stark reflektierende Dachmaterialien sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind technische Anlagen zur 

solaren Energiegewinnung.

1.5.2 Geländegestaltung
Die bestehenden Geländehöhen an den Grenzen des Geltungsbereiches sind einzuhalten.
Entlang der Straßenverkehrsfläche ist das fertige Niveau der Grundstücksränder an das bestehende Höhenniveau der 

Straßenverkehrsfläche anzupassen.

1.5.3 Einfriedung
Einfriedungen dürfen ein Maß von 2,0 m Höhe nicht überschreiten. Mauern, Gabionen, flächige geschlossene 

Wandscheiben oder Zaunelemente, Stacheldrahtzäune sowie Sockel sind als Einfriedungen unzulässig.

Es sind nur gedeckte Farben bei Einfriedungen zulässig. Grelle Farben sind nach Art. 8 Satz 1 BayBO verunstaltend und 
nicht zulässig.

Die  Durchlässigkeit  der  Umzäunung  muss  für  Klein-  und  Mittelsäuger  sichergestellt  sein.  Der  Mindestabstand 
zwischen Zaununterkante und Gelände beträgt mind. 15 cm. Ist  dies  aus  versicherungstechnischen  oder  
topgraphischen  Gründen  nicht  möglich,  so  ist  eine  entsprechende Maschenweite von mind. 15 cm zu wählen.

1.5.4 Werbeanlagen
Die Werbeanlage muss unterhalb der Traufe des Gebäudes angebracht werden. Leuchtreklame, Blink- und 

Wechselrichter sowie Werbeanlagen auf Dächer sind unzulässig.

1.5.5 Masten, Dachaufbauten
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Sirenenmasten bis maximal 15 m zulässig.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Dachaufbauten bis maximal 5 m zulässig. Unterer Bezugspunkt ist das
hergestellte Gelände.

1.6 Grünordnerische Festsetzungen

Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung (§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung: Gliedernde Grünfläche

Zweckbestimmung: Grünfläche zum Erhalt vorhandener Strukturen

1.6.1 Maßnahmen zur Verringerung der Flächenversiegelung und zum Schutz des Grundwassers (§ 9 Abs. 1 Nr.
20 BauGB)

Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche ist die nachweisliche Abgabe von Niederschlagswasser bis zu einer Menge von 4
Liter/ Sekunde an den Mischwasserkanal der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche zulässig.

1.6.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind insgesamt 8 Laubbäume 1. Wuchsordnung zu pflanzen und

zu unterhalten. Mindestgröße der Bäume 16 - 18 cm Stammumfang.

1.6.3 Nicht überbaute Flächen, Grünflächenanteil
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrünen (Extensivrasen und/oder Gehölzpflanzungen) und zu

unterhalten. Es ist nur autochthones standortgerechtes Saat-/Pflanzgut zu verwenden.

1.6.4 Gehölzauswahlliste der im Geltungsbereich zulässigen Gehölze
Für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzungen gemäß Kapitel 1.6.2 sind folgende

Gehölzarten zu verwenden:
Bäume: Mindestqualität H 3 v. 12-14
Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Acer platanoides - Spitz-Ahorn

G
E

2. Hinweise, Kennzeichnungen und Nachrichtliche Übernahmen
nachrichtliche Übernahmen

bestehende Flurstücksgrenzen und -nummern

amtlich kartiertes Biotop mit Nummer
(Flachlandkartierung, Stand 2020)

Hinweise

Bauverbotszone 15m (Art. 23 und 24 BayStrWG)

Baubeschränkungszone 30m (Art. 23 und 24 BayStrWG)

Trinkwasserschutzgebiet Sallern (Verweis auf

Wasserschutzgebietverordnung vom 22.01.1996)

Maßzahl in Meter

862/6

15

 

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn
Betula pendula - Birke
Carpinus betulus - Hainbuche
Juglans regia - Echte Walnuss

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Pyrus pyraster - Wildbirne
Quercus robur - Stieleiche

Salix caprea - Sal-Weide
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Sorbus aria - Melhbeere
Tilia cordata  - Winter-Linde

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden.

1.6.5 Sonstige grünordnerische Festsetzungen
Die Bepflanzungsmaßnahmen sind in der dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Der
Aufwuchs ist zu unterstützen (ggf. Gießen, Mulchen).
Die Pflanzungen sind fachgerecht und dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und während der Baumaßnahmen sowie des
Betriebes vor Beschädigungen zu schützen. Ausgefallene Pflanzungen und Bäume sind in der nächsten Pflanzperiode
nachzupflanzen.
Die Pflanzbarkeit von Gehölzen muss auch beim Vorhandensein von Leitungen gewährleistet sein. Bei der Pflanzung von
Bäumen muss, falls keine geeigneten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, ein seitlicher Abstand zu den unterirdischen
Leitungen von 2,5 m eingehalten werden (maßgebend sind der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der
Leitung).

1.6.6 Beleuchtung
Beleuchtungen der Erschließungsanlagen und der Freiflächen im Geltungsbereich sind nur mit insektenfreundlichen
Leuchtmitteln  zulässig.  Leuchtmittel  im  Ultraviolett-Bereich  (UV,  unter 380nm Wellenlänge) und
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen sind nicht zulässig.

1.7 Sonstige zeichnerische Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

vorhandenes festgelegtes Gelände (Höhenlinien gem. DGM 1m mit Angaben in m ü. NN.)3
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Markt Lappersdorf, den ................................

......................................................................
Christian Hauner, Erster Bürgermeister

FASSUNG VOM 04.09.2023

-SIEGEL-

PLANVERFASSER:

B E B A U U N G S P L A N
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN

Gemeinbedarfsfläche
"Feuerwehr Kareth"

ausgefertigt am:

Planzeichnung Teil A / Festsetzungen Teil B / Hinweise und Empfehlungen Teil C
/ Ausgleichsflächenplan Teil E

Verfahrensvermerke
1. Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.03.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des

Bebauungs- und Grünordnungsplans Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr Kareth“ beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 13.03.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans in der Fassung vom 23.06.2020 hat in der Zeit vom
17.08.2020 bis 18.09.2020 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für
den Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans in der Fassung vom 26.05.2020 hat mit Schreiben bzw.
E-Mail vom 13.08.2020 bis einschließlich14.09.2020 stattgefunden.

4. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans in der Fassung vom 02.11.2020 hat mit der Begründung
dem Umweltbericht und den nach Einschätzung des Marktes wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.11.2020 bis 08.01.2021 öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung sind am 20.11.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden.

5. Zum Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans in der Fassung vom 02.11.2020 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.11.2020 bzw. E-Mail vom
27.11.2020 bis einschließlich 08.01.2021 beteiligt.

6. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer erneuten Offenlage gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB im Zeitraum vom
07.03.2022 bis 08.04.2022 beteiligt. Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung ist durch Anschlag an die
Gemeindetafeln am 25.02.2022 erfolgt.

7. Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB erneut Gelegenheit
zur Stellungnahme vom 07.03.2022 bis 08.04.2022 gegeben. Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung ist
durch Anschlag an die Gemeindetafeln am 25.02.2022 erfolgt.

8. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer erneuten Offenlage gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB im Zeitraum vom
__.__.____ bis __.__.____ beteiligt. Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung ist durch Anschlag an die
Gemeindetafeln am __.__.____ erfolgt.

9. Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB erneut Gelegenheit
zur Stellungnahme vom __.__.____ bis __.__.____ gegeben. Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung ist
durch Anschlag an die Gemeindetafeln am __.__.____ erfolgt.

10. Der Markt Lappersdorf hat mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom __.__.____ den Bebauungs-
und Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____  als Satzung beschlossen.

Lappersdorf, den …………………

Christian Hauner
Erster Bürgermeister

Ausgefertigt

Lappersdorf, den …………………

Christian Hauner
Erster Bürgermeister

11. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungs- und Grünordnungsplanes Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr Kareth" in
der Fassung vom __.__.____ wurde gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der
Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Begründung und Umweltbericht wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden beim Markt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Lappersdorf, den …………………

Christian Hauner
Erster Bürgermeister

3. Textliche Hinweise und Empfehlungen (Teil C)
Immissionsschutz
Die Planung zum Bauvorhaben Feuerwehr Kareth ist im Hinblick auf die Grundrissorientierung und Anordnung
der Betriebsbereiche mit dem Markt Lappersdorf und dem fachrechtlichen lmmissionsschutz am LRA
Regensburg abzustimmen.

Denkmalpflege
Im Plangebiet ist ein Bodendenkmal nicht bekannt.
Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Naturschutzbehörde gem. Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.

Umwelteinflüsse / Landwirtschaft
Die an den Geltungsbereich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen werden ortsüblich bewirtschaftet.
Den Landwirten wird das Recht auf ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaftung ihrer Flächen zugesichert. 
Anfallendes Oberflächenwasser soll keine Auswirkungen auf benachbarte landwirtschaftliche Flächen haben. Bei
Erdarbeiten ist auf eine Schonung des Oberbodens durch separaten Abtrag zu achten. Die Auffüllung soll 
bodenschonend erfolgen. Bei der Bepflanzung sind die gesetzlichen Mindestabstände einzuhalten.
Hinsichtlich einer eventuellen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ist die 
Wasserschutzgebietsverordnung "Sallern" vom 22.01.1996 und die Anlagen AwSV zu beachten.

Bodenschutz / Wassereinbrüche
Oberboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei anderen wesentlichen  
Veränderungen  der  Erdoberfläche  ausgehoben  wird,  ist  in  nutzbarem  Zustand  zu erhalten und vor 
Vernichtung zu schützen. Die Zwischenlagerung ist fachgerecht auf max. 2 m hohen Mieten durchzuführen. Die 
Regelungen des Bodenschutzes sind zu beachten.
Sollten sich beim Erdaushub organoleptische Auffäligkeiten ergeben, ist die Aushubmaßnahme zu unterbrechen 
und das Landratsamt Regensburg sowie das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu verständigen. Der belastete 
Erdaushub ist z.B. in dichten Containern abgedeckt bis zur fachgerechten Entsorgung zwischenzulagern.
Verbot von Auffüllungen und Abgrabungen. Für notwendige Verfüllungsmaßnahmen und 
Geländemodellierungen ist ausschließlich unbelastetes Bodenmaterial (ZO und keine Recyclingbaustoffe) zu 
verwenden. Diese Maßnahme ist mit der Wasserrechtsbehörde beim Landratsamt Regensburg abzuklären. 
Auffüllungen und Abgrabungen sind im Wasserschutzgebiet auch in den weiteren Schutzzonen verboten, sofern 
es sich nicht um Bauwerksgründungen ohne Aufdeckung des Grundwassers handelt. Hier bedarf es stets einer 
Ausnahmegenehmigung.
Es ist mit oberflächennahem Schichtenwasser und über die Oberfläche ablaufenden Regenwasser zu rechnen. 
Daher sollten bauliche Vorkehrungen beim Bau von Lichtschächten, Kellerfenstern etc. gegen Wassereinbrüche, 
Vernässung oder Verschlammung getroffen werden.

Erschließung
Die zur Herstellung des Straßenbaukörpers erforderlichen Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern sind
von den Anliegern zu dulden. Als dauerhaft wasserdurchlässige, teilversiegelnde Beläge werden z.B. Schotter,
ungebundene Decken, Rasengittersteine oder Rasenfugengitter empfohlen.

Abwasser/ Niederschlagswasser
Starkniederschläge
Es wird empfohlen, allgemein zum Schutz gegen örtliche Starkniederschläge bei Gebäudeöffnungen (wie
Kellerschächte, Eingänge) die Unterkante der Öffnung mit einem Sicherheitsabstand über Geländehöhe und
Straßen-OK zu legen.
Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen auftreten. Um
Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich
abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über
der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder
mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Grundwasser
Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen wird empfohlen, Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden 
Geländes liegende Räume wasserdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist auf 
einen Keller zu verzichten oder die Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen.
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich dem 
jeweiligenBauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser 
sichern muss.
Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B.
Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen oder Bodenankern 
mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der 
Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.
Sollte bei evtl. Baugrunduntersuchungen sich herausstellen, dass mit hoch anstehendem Grundwasser oder mit 
Schichtenwasser zu rechnen ist, sollte auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. Art. 30 
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von 
Bauwasserhaltungen gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG hingewiesen werden.
Es ist von den einzelnen Bauwerbern eigenverantwortlich zu prüfen, ob Vorkehrungen gegen 
Grundwassereintritt in Kellerräume etc. zu treffen sind. In Gebieten mit anstehendem Grundwasser oder bei 
Anschneiden von Schichtwasser sind Keller grundsätzlich wasserdicht auszubilden. Auf DIN 18195 
-Bauwerksabdichtungen - wird daher hingewiesen.
Niederschlagswasser
Der Bauherr/Grundstückseigentümer ist für die schadlose Beseitigung des Regen-/Oberflächenwassers (= 
Niederschlagswasser) verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 Bayer. Bauordnung, § 55 Abs. 1 Satz 1 und § 37 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz). Dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab/umgeleitet werden.
Schmutzwasser wird über ein gemeindliches Abwassersystem entsorgt. Bei Entwässerung ist die 
Rückstauebene des Kanals zu berücksichtigen und eine Entwässerung gem. Vorgaben der gemeindlichen 
Entwässerungssatzung auszuführen. Es wird empfohlen, Ebenen unter der Rückstauebene durch Hebeanlagen 
zu entwässern und das Schmutzwasser über die Rückstauebene zu heben.
Wasserschutzgebiet / Wassergefährdende Stoffe
Der Geltungsbereich befindet sich in der Zone III b des Wasserschutzgebietes "Sallern".
Sowohl bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen als auch beim Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen sind die §§ 62 bis 63 WHG bzw. Art. 37 BayWG sowie insbesondere die
Wasserschutzgebietsverordnung "Sallern" vom 22.01.1996 und die Anlagenverordnung AwSV zu beachten.
Geothermie
Erdwärmesonden oder Grundwasserwärmepumpen sind im Wasserschutzgebiet grunsätzlich nicht zulässig und
stets erlaubnispflichtig.

Zugänglichkeit von Normblättern
DIN-Normblätter, auf die in dieser Satzung verwiesen werden, sind bei der Marktgemeinde Lappersdorf
einsehbar und beim Beuth Verlag GmbH, Berlin und Köln, zu beziehen und beim Deutschen Patentamt in
München archivmäßig niedergelegt.

Allgemeine Hinweise und Plangenauigkeit
Planunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Zustimmung des Planverfassers (auch
auszugsweise) verwendet, vervielfältigt, geändert oder an Dritte weitergegeben werden. Bei evtl. Abweichungen
zwischen der digitalen Planfassung und der ausgehändigten Papierfassung haben immer die durch den
Planverfasser unterzeichneten Papierfassungen Gültigkeit.
Bei Grundlage einer Digitalen Flurkarte (DFK) stellt diese keinen amtlichen Katasterauszug dar. Der Auszug aus
der DFK kann nicht aktuelle Informationen enthalten und ist zur Maßentnahme nicht geeignet.
Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der Marktgemeinde Lappersdorf zur
Verfügung gestellt durch die Bayerische Vermessungsverwaltung (Katastervermessungen gemäß Gesetzes
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG,))
durch Befliegung der Bayerische Vermessungsverwaltung erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit
auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer späteren Ausführungsplanung oder Einmessung
Abweichungen ergeben können. Dafür kann seitens des Marktes und des Planverfassers, keine Gewähr
übernommen werden.

PLANZEICHNUNG (TEIL A)                 Maßstab 1:500

-SIEGEL-

-SIEGEL-

-SIEGEL-

F L U R  N R . :  9 2 1 / 1  ( T F ) ,  9 2 1 / 3  U N D  9 3 3  ( T F )
DER GEMARKUNG KARETH UND 65/5 DER GEMARKUNG LAPPERSDORF

Übersichtslageplan, o. M.

Planbereich

Kartengrundlage / Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2020 (www.geodaten.bayern.de) - ohne Gewähr auf Richtigkeit

Ausgleichsfläche

MARKT LAPPERSDORF
LANDKREIS REGENSBURG


